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Protokoll vom 13. April 2021 
 
 

Zirkulationsbeschluss 

K1 
K1.1 
K1.1.3 

Kanalisation und Kläranlage 
Kanalisation 
Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme 

2021-56 

 Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse, Pfauenkreisel - Erneuerung Kanalisation 
- Bauabrechnung - Genehmigung 

Ausgangslage 

Mit den drei Beschlüssen des Gemeinderates Nr. 2015-116 vom 19. Mai 2015, Nr. 2015-164 
vom 7. Juli 2015 und Nr. 2019-6 vom 15. Januar 2019, wurden die gebundenen Ausgaben zur 
Erneuerung der Kanalisation Bandwies- bis Spitalstrasse zu Lasten der Investitionsrechnung, 
bewilligt. Mit den Planungsarbeiten wurde das Ingenieurbüro Schulthess+Dolder AG, Rüti, be-
auftragt.  
 
Die bauliche Umsetzung erfolgte in zwei Etappen. In der ersten Etappe in der Bandwiesstrasse 
wurden die Tiefbauarbeiten im eingeladenen Vergabeverfahren mit Beschluss des Gemeindera-
tes Nr. 2016-152 vom 14. Juni 2016, der Firma Stucki Bauunternehmung AG, Wetzikon, verge-
ben. Die zweite Etappe folgte im Jahre 2019 zusammen mit der Neugestaltung des 
Pfauenkreisels in Koordination mit dem Tiefbauamt des Kantons Zürich. Die Vergabe der Bau-
arbeiten erfolgte im offenen Vergabeverfahren durch den Kanton Zürich an die Firma Oberhol-
zer Bauleistungen AG, Bubikon. 
 
Die Bauarbeiten der ersten Etappe dauerten von Juli bis August 2016. Die Bauarbeiten der 
zweiten Etappe von März bis August 2019. Die Bauabnahme erfolgte für die erste Etappe am 
24. Februar 2017 und für die zweite Etappe am 25. März 2021, beide ohne Mängel.  

Investitionsausgaben 

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 29. März 2021 und der Kurzbericht mit 
Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti, vom 17. März 2021 liegen 
vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.): 
 
Bezeichnung Konto Betrag CHF 
Verlegung Kanalisation Bandwies- bis Spi-
talstrasse 106201.5030.00 INV00062 1‘171‘473.00 

Investitionseinnahmen 

Bezeichnung Konto Betrag CHF 
keine - 0.00 
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Kreditvergleich 

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten 
und der bewilligten Kreditsummen zeigt folgende Kreditunterschreitung: 
 
Bezeichnung  Betrag CHF 
Kredit (GRB Nr. 2015-116 vom 19.05.2015, GRB Nr. 2015-164 vom 
07.07.2015 und GRB Nr. 2019-6 vom 15.1.2019) 

 1‘247'800.00 

Investitionsausgaben  1‘171'473.00 
Kreditunterschreitung  -76'327.00 
 
Die Minderkosten sind darauf zurückzuführen, weil die im Kredit eingestellten Reserven von 
CHF 110‘000.00 nicht im vollen Umfang benötigt wurden (rund CHF 33‘500.00). Mehrkosten 
entstanden insbesondere bei den Nebenarbeiten (Aufwendungen bei der Verkehrsführung wie 
Verkehrsregelung und Markierungsarbeiten sowie bei der Demontage und Montage des Bus-
warteunterstandes) von rund CHF 26‘500.00. Die Kreditunterschreitung beträgt 6.1 %. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss 
Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abge-
schrieben. 
 
Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto  

Bilanz 
Konto  

ER 
Anschaffungs-

wert 
Kanal- und Leitungsnetze 50 Jahre 1403.200 106201.3300.36 1‘171‘473.00 
Anschaffungswert    1‘171‘473.00 

 
Die Inbetriebnahme der neuen Kanalisation erfolgte im August 2019. 

Beilagen zur Kreditabrechnung 

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:  
- Kurzbericht mit Schlussabrechnung des Ingenieurbüros Schulthess+Dolder AG, Rüti, vom 
17. März 2021 
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 29. März 2021 (Originalbelege und Kontoblätter) 

Erwägungen 

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeord-
nung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung 
Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die gebundene 
Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist. 

Zirkulationsbeschluss vom 13. April 2021 

1. Die Bauabrechnung über die Erneuerung der Kanalisation Bandwiesstrasse bis Spitalstras-
se, Pfauenkreisel, mit Gesamtkosten von CHF 1‘171‘473.00 inkl. MWST. und einer Kredit-
unterschreitung von CHF 76'327.00, wird genehmigt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Ingenieurbüro Schulthess+Dolder AG, Eichwiesstrasse 2, 8630 Rüti 
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- Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti 
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften 
- Bauamt 
- Finanzverwaltung 
- Internet „Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse, Pfauenkreisel - Erneuerung Kanalisation - 

Bauabrechnung - Genehmigung“ 
- Archiv 
 

 
Versand: 21. April 2021 
 
 

Gemeinderat Rüti 
 
 
 
 

 Carmen Müller Fehlmann 
Vize-Präsidentin 

   Simon Bornhauser 
    Gemeindeschreiber-Stv. 

 
 


